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An die Redaktion der

Schleswig Holsteinſchen
Landeszeitung

 Mafoka todt!

Dieſe Nachricht beſchäftigt nicht nur

die Gemüther aller Dresdner, ſon-

dern auch die aller großen Zoolo-

gen (auch die der Kieler Fauna-Mit-

glieder?). Mafoka war ein Affe,

oder richtiger geſagt, eine Äffin,

die unter dem Namen eines

Chimpanſes vom Dresdner zoologi-

ſchen Garten erworben wurde. Das

noch junge Thier gedieh vortreff-

lich und führte ein faſt menſchen-

ähnliches Daſein. Mit ſeiner Ent-

wicklung entpuppte es ſich aber
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als Gorilla, wie die meiſten Ge-

lehrten wähnten. Allerdings blieb

eine Minorität auf dem Chimpan-

ſenſtandpunkt. — War ſchon vor

dieſer dem darob entbrannten,

Streit die Mafoka merkwürdig

genug, um in „Gartenlaube“, „Il-

luſtrirter Zeitung“ etc abgebildet

zu werden, ſo ſteigerte ſich das

Intereſſe für das Thier immer

mehr. Noch nie war es gelungen

einen lebendigen Gorilla nach

Europa zu bringen und auch die

Schwierigkeiten, einen Gorilla Schädel oder

Cadaver zu erhalten, hatten den

genannten Affen zum Fabelthier

gemacht, deſſen Exiſtenz von Auto-

ritäten bezweifelt wurde. —

Mafoka ſtarb an einem Hals-

drüſengeſchwür. Sein Körper wurde

noch höher bezahlt, als das le-

bende Thier.

Geſchichtlicher Hintergrund:
Das Affenweibchen Mafoka (auch Mafuka, Mafuca) 

 wurde 1873 für 400 Taler (ein Pferd koſtete zu dieſer Zeit 

61 Taler) vom Dresdner Zoologiſchen Garten angekauft 

und war bis zu ſeinem Tod Ende 1875 der unbeſtrittene 

Publikumsmagnet. Anfänglich für einen Schimpanſen ge-

halten, entbrannte ein heftiger Streit unter den Wiſſen-

ſchaftlern über die Artzugehörigkeit: Schimpanſe, Gorilla, 

Kreuzung von beiden oder Tſchego (eine Unterart des 

Schimpanſen). Im Nachhinein ließe ſich das nur mittels 

DNA-Analyſe feſtſtellen. Das Skelett iſt wohl noch vor-

handen.

Eingebettet in die in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts aufkommende Haltung von Menſchenaffen in den 

zoologiſchen Gärten Europas iſt die Erforſchung und Wer-

tung des Verhaltens der Tiere noch ſehr von „Vermenſch-

lichung“ geprägt, völlig gegenſätzlich zu den neuzeitlichen, 

artgerechten Bedingungen. Die 1859 und 1871 von Charles 

Darwin veröffentlichte Evolutionstheorie führte unter 

 Befürwortern als auch Gegnern zu einer wahren Affen-

Begeiſterung. Die in dem Brief erwähnten Zeitſchriften, hal-

fen dabei, die Mode zu befeuern. Die Sammlung von 

exotiſchen Tieren und Pflanzen hat eine lange Tradition, 

nicht nur aus wiſſenſchaftlichen Gründen, geht es doch auch 

um Ruhm und nicht zuletzt Geld.  Wieland Schumann
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Jovis et: 5. Januar. 1786

praeſentibus
Dn. Syndico Kühl Dn. Superint. et Doct: Stanicke
Dn. Camerario Benzien. Dn. Pastore Colberg.
Dn. Senatore Bartholdi Dn. Pastore Fabricius.

Da die Klägerin und der Beklagter zu dieſem

termino ſich eingeſtellet hatten und zum Vortritt ge-

laſſen waren, ſo wurde Letzterer zur Beantwortung

der Klage, wovon er eine Abſchrift erhalten, aufgefor-

dert.

 Beklagter I. C. Rathky, 27. Jahr alt und aus Schwerin
gebürtig, iſt geſtändig, ſich mit der Klägerin vor ohngefehr

2 Jahren in ihres Bruders, des wolgaſtiſchen Uhrmachers

Sauerbiers, Ehefrauen Gegenwart ehelich verlobet und

dabey ſich untereinander mit einem goldenen Ringe

beſchenkt zu haben, ſich aber die Heyrath mit derſelben

dereinſten zu vollziehen, jetzt nicht mehr entſchloſſen

ſey, da er ſie zu leiden nicht mehr vermögte.

´



 Beklagter wurde befraget:

1. Ob die Klägerin ihm nachero etwas zuwieder gethan

oder ob er ſonſt was gegen dieſelbe einzuwenden

hätte, daß er ſie nicht mehr vermögte, oder auch andere

gegründete Urſachen, um deren Willen er zurücktreten

wolle, vorhanden wären?

Resp.1 Nein. Klägerin hätte ihm nicht das geringſte Leides

  zuge-

fügt, er könne auch derſelben nicht anders als Alles

der Ehren und des Guten nachreden, und hätte keine

andere Urſachen zu ſeiner Weigerung, als daß er die-

ſelbe nicht mehr leiden könne, und blos aus jugend-

lichem Unverſtand ihr die Ehe zugeſagt und ſich darauf

mit ihr verlobet hätte.
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2. Ob er ſich denn hier mit einer anderen Perſon in eine  

  neue

Verlobung eingelaſſen hätte?

Resp. Nein.

3. Ob er noch Eltern am Leben hätte?

Resp. Nein.

 Klägerin Suſanna Dorothea Sauerbieren, 29 Jahr alt,

  er-

wiederte hingegen, daß bei der Verlobung nicht nur die

angezeigte Bruder Frau, eine geborne Hiorthen, ſondern

auch ihr Bruder, deren Ehemann, gegenwärtig geweſen, daß

ſie vorhero da ſie ohne Eltern ſey ihre Herrſchaft den

  Kaufmann in Wolgaſt Rehfunck,

bey dem ſie diene, um Rath gefraget und deſſen Beyfall er-

halten habe; und ſo wie Beklagter ſchon vor dem

  Eheverſprechen

mit ihr Umgang gehabt, ſo wäre auch dieſer, ſo lange

  Beklagter

in Wolgaſt ſich aufgehalten, unter ihnen als Brautleute

  fort-

geſetzt worden, auch habe er in den 5. viertel Jahren, da

er von ihr abweſend geweſen, an ſie verſchiedene Briefe,

welche ſie erforderten Falls beybringen könnte, geſchrieben

und ihr darin der beſtändigen Liebe und Treue verſichert,

wie ſie denn auch in Anſehung dieſer Verbindung ein

vieles an ihn verwandt und ihn mit vielen Kleidungsſtücken

ausſtaffiert hätte, daß er mit Anſtand hieher reiſen kön-

nen. Sein Vorwand, daß er ſie nicht leiden mögte, wäre er

nur erdichtet, weil, wie die Rede ginge, er ſich jetzt mit des

  Haut-

boiſten2 Volſchows Tochter verheyrathen wolle, und ſo wie 

  der-

ſelbe auch von keinem Rechtsbeſtande wäre, ſo müſte ſie 

bitten, den Beklagten zur Vollziehung der Heyrath mit ihr

ſo bald er im eigenen Brode wäre, hochgeneigteſt anzu-

  halten.

 Beklagter geſtehet der Klägerin Bruders Gegenwart

  bey

der Verlobung zu, wiederſpricht der vorgegebenen Verbin-

dung mit der Volſchows Tochter, und wendet gegen den

  jetzigen

Antrag der Klägerin nichts ein, bleibet aber übrigens

dabey, daß er die von ihr verlangte Heyrath aus dem Grun-

de der Abneigung zu ihr nicht vollziehen könne, um ſich nicht

unglücklich zu machen.
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 Rev. Conſistorium 3 gab dem Beklagten zu erkennen,

daß er bey den vorſeyenden Umſtänden ſich rechtlich nicht

entziehen könne, die Ehe mit der Klägerin, wenn er ſein

  eigen Brod

zu verdienen im Stande ſey, zu vollziehen, und daß er ſich

dahero jetzt freywillig dazu erklären mögte; er wie-

derholte aber ſeine vorigen Aeuſſerungen, daß er ſich

dazu nicht bewegen laſſen könnte.

 Rev. Conſistorium ließ den Beklagten abtreten und

machten der Klägerin die Vorſtellung, daß ſie bey der

jetzigen Abneigung des Beklagten gegen ſie ſich wol nicht

eine glückliche Heyrath mit ihm verſprechen könnte,

und daß ſie vielleicht für ſich gerathener handeln würde,

wenn ſie gegen eine billige 4 Satisfaction von ihrer

Klage abſtände, es declarirte aber dieſelbe, daß ſie

auf der Vollziehung der Heyrath beſtünde, auch der

  Beklagter

ſie auf anderer Art zu befriedigen nicht vermögend

ſey.

 Beklagter wurde wiederum vorgerufen, und

ihm der Vorſchlag des Rev. Conſistorii an die Klägerin

und deren Aeuſſerung eröfnet, und er befraget, ob

er der Klägerin Anerbiethungen, wodurch ſie frey-

willig zum Abtritt ſich bewegen ließen mögte, machen

könnte, da dann Rev. Conſistorium auch ferner die Güte

mit der Klägerin verſuchen wolle; es erwiederte aber

derſelbe, daß er zu unvermögend ſey, das geringſte

Satisfactions-Quantum für dieſelbe anzubiethen.

 Beide Theile wurden hierauf verabſchiedet.

Erläuterungen:
1 lat. Abkürzung für respondet = er antwortet

2 Oboiſt, auch Offiziersdienſtrang im Orcheſter

3 Verſammlung

4 angemeſſen

Wieland Schumann


